
 
 

 
 
 
 

 

Verfahren des Nachteilsausgleichs in der Übersicht 
 
 
 
 
 

1. Webseite der Kammer mit 
grundlegenden Infos 

 

 

Für die Prüfungsabnahme zuständige 
Stelle 

 
 

2. Beantragung des Nach- 
teilsausgleich bei der 
zuständigen Stelle 
in Verbindung mit 

Anmeldung zur Prüfung 
 
 

Prüfling mit 
berechtigtem 
Interesse an 
Nachteilsaus- 
gleich 

 
 
 

Facharzt 
einschlägiger 
Fachrichtung 

 
3. Klärung des berechtigten 
Interesses anhand eines 
Nachweises und mit Einbezug 
des Prüflings 

 

 
Prüfungs- 
ausschuss 

 

4. Entscheidung über 
Nachteilsausgleich durch die 
zuständige Stelle 

 

 

 

ggf. kurzes Vorgespräch vor der Prüfung 
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Ausbildungs- 
betrieb / 
Berufsschule 

5. Frühzeitige, schriftliche 
Information des Prüflings 

6. Organisation des 
Nachteilsausgleichs 


